
JournalistenBlatt: Hätte das Ab-
kommen in dieser Form verabschie-
det werden dürfen?
Däubler-Gmelin: Nein, ich halte die 
Verabschiedung für einen großen Feh-
ler. Zwar hat das Europäische Par-
lament, das nach dem Lissabonner 
Vertrag ja solchen Vereinbarungen zu-
stimmen muss, Verbesserungen ge-
genüber dem früheren Vertrag, den 
die EU-Regierungen abgesegnet hat-
ten, erreicht. Aber das Parlament als 
Vertreter der Bürgerinnen und Bürger 
in Europa hätte nicht zustimmen dür-
fen. Es hätte zunächst darauf drängen 
müssen, dass die Voraussetzungen für 
den Grundrechts- und Datenschutz in-
nerhalb der EU abgestimmt werden. 
Erst dann hätte es zu einem Abkom-
men zwischen der EU und den USA 
kommen dürfen, in dem dann auch die 
Grund- und Freiheitsrechte geschützt 
sind. Das ist nicht geschehen – und so 
werden diese Versäumnisse für zu un-
recht Betroffene in den nächsten fünf 
Jahren der Geltung dieses Abkom-
mens sehr problematisch werden; sie 
werden den Schutz der Persönlich-
keitsrechte insgesamt schwächen und 
die Stellung der Datenschutzbehör-
den der Mitgliedsstaaten der EU unter-
minieren. Kurz: der Datenschutz beim 
Transfer von persönlichen Daten über 
die Grenzen bleibt mindestens für fünf 
Jahre weitestgehend auf der Strecke.

JournalistenBlatt: Was ist bzw. was 
wäre die Alternative zu diesem Ab-
kommen gewesen? Bilaterale Ver-
träge, angepasst an den jeweiligen 
Zustand des Staates?
Däubler-Gmelin: In dem Abkommen 
geht es ja um ein an sich vernünftiges 
Anliegen, nämlich die gemeinsame 

Verhinderung der Finanzierung inter-
national agierender Terrorgruppen 
durch die Überwachung von Überwei-
sungen über Landesgrenzen. Diese 
Überwachung hätte die EU mit den 
entsprechenden Grundrechts- und 
Verfahrenssicherungen selbst regeln 
können und müssen. Im Anschluss 
daran hätte die EU mit den USA dann 
einen Vertrag schließen können, der 
berechtigten US-Behörden auf be-
rechtigte Einzelanforderung und unter 
Vorlage der notwendigen datenschutz-
rechtlichen Garantien die Möglichkeit 
gibt, Informationen zu erhalten.

Geschätztes Mitglied,
lieber Leser, 
Mitgliederorientierung und Enga-
gement haben die Journalistenver-
bände DPV und bdfj in Deutschland 
zu starken Berufsstandsorganisa-
tionen gemacht. Ständig arbeiten 
die Institutionen daran, das Arbeits-
leben von Medienschaffenden zu 
verbessern. Um das zu erreichen, 
werden viele Wege beschritten. Die 
neue Ausgabe des Journalisten-
Blatt zeigt einige davon auf.

Wenn auch Sie Themen und 
Fotos haben, welche sich mit dem 
Medienjournalismus beschäftigen,  
wenden Sie sich gerne an die  
Redaktion (redaktion@Journalisten 
Blatt.de). Wir arbeiten bisher schon 
mit einem großen Team zusammen 
und freuen uns über Zuwachs aus 
den Reihen der Mitglieder. 

Ein besonderes Glückslos ha-
ben wir mit unserer neuen Spreche-
rin Kerstin Nyst gezogen, welche 
viele von Ihnen schon aus persön-
lichen Kontakten kennen. Ab sofort 
übernimmt sie die Chefredaktion.

Viel Lesespaß bei der vorlie-
genden Lektüre wünscht Ihnen

Ihre JournalistenBlatt-Redaktion
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„Der Datenschutz  
bleibt auf der Strecke“

SWIFT steht für das standar-
disierte Telekommunikations-
netz der Banken. Die Geldins-
titute betreiben darüber ihren 
internationalen Nachrichten-
austausch, welcher besonders 
die sensiblen und persönlichen 
Daten von Journalisten, Medien-
häusern sowie Bürgern betrifft. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Unabhängigen Landeszentrum 
für Datenschutz kritisieren die 
Berufsverbände DPV und bdfj die 
vereinbarte Vorgehensweise seit 
langem, weil sie die Privatsphäre 
nicht nur von Journalisten un-
ter dem Deckmantel der Terror-
bekämpfung verdachtsunabhän-
gig aufhebt. 

Das JournalistenBlatt hat die 
Bundesjustizministerin a. D.  
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin  
zu dem zwischen USA und EU 
Ende Juni vereinbarten Abkom-
men befragt.
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Das SWIFT-Abkommen jedoch lässt 
den schlichten Transfer riesiger Daten-
mengen mit dem großen Staubsauger 
durch US-Behörden zu, wobei man ja 
weiß, wie in den USA mit Daten umge-
gangen wird. Das geht in rechtlich zu-
lässiger Weise nicht.

Das Trostpflaster der EU-Kommis-
sion, sie plane jetzt ein eigenständi-
ges europäisches Verfahren zur Be-
kämpfung der Finanztransaktionen zur 
Terrorunterstützung, reicht nicht aus. 
Dieses Verfahren hätte die EU längst 
einrichten können; das EU-Parlament 
hätte darauf bestehen können und 
müssen.

JournalistenBlatt: Wie beurteilen 
Sie unter dem Gesichtspunkt der 
Freiheit und des Rechts das Zu-
standekommen des Abkommens 
und seinen Inhalt?
Däubler-Gmelin: Ganz offensichtlich 
stand die EU stark unter dem politi-
schen Druck, den USA nicht zu viele 
ihrer Forderungen abzuschlagen. Das 
ist bedauerlich, zumal der Schutz von 
Bürgerrechten bei der Terrorbekämp-
fung ja auch von EU-Politikern in ih-
ren Sonntagsreden als wichtig heraus-
gestellt wird. Dieser Schutz entspricht 
den europäischen Werten und den 
Forderungen des im letzten Winter in 
Stockholm beschlossenen EU-Pro-
gramms zur Umsetzung der Grund-
rechte in der EU. Es ist bedauerlich, 

dass auch das EU-Parlament sich 
letztlich dem Druck gebeugt oder an-
gepasst hat. Die erreichten Verbesse-
rungen reichen nicht aus, und die ver-
einbarte fünfjährige Dauer ist zu lang.

JournalistenBlatt: Instanzzüge – 
Rechtsmittel – US-amerikanisches 
Recht – EU-Recht – Gerichtshof der 
EU – können Sie erklären, wie das 
alles zusammenhängt, was damit 
gemeint ist und was ich tun kann 
oder tun muss?
Däubler-Gmelin: Das SWIFT-Abkom-
men betrifft nicht Handlungen deut-
scher Behörden, deshalb gibt es auch 
keinen – deutschen – Rechtsweg ge-
gen solche Handlungen.

Das Abkommen hat den Daten-
transfer zwischen der EU und den 
USA geregelt und dabei auf EU-Seite 
Handlungen und Bewertungen von Eu-
ropol vorgesehen. In den USA geht es 

dann um das, was die US-Behörden, 
die die Informationen erhalten, mit die-
sen Daten machen.

Wie kann sich nun ein Betroffe-
ner gegen ein, seiner Meinung nach, 
unrechtmäßiges Vorgehen von Euro-
pol wehren? Nun, die Rechtmäßigkeit 
des Verhaltens von Europol im Klage-
weg kann auf dem Klageweg grund-
sätzlich nach EU-Recht beim EuGH 
in Luxemburg überprüft werden – in-
soweit sind die Aussagen von BMI 
und BMJ korrekt. Was beide Ministe-
rien jedoch nicht ausführen, ist, dass 
das den Betroffenen im Regelfall we-
nig nutzt. Im Zweifel sind ja ihre Daten 
und die mit ihnen verbundenen Infor-
mationen, z. B. über Geschäftsbezie-
hungen oder persönliche Verbindun-
gen, längst transferiert. Sie sind im 
Zweifel in den USA weg, verteilt und 
verwendet. Die betroffenen EU-Bür-
ger könnten vor dem EU-Gericht nur 
im Nachhinein die Unrechtmäßigkeit 
des Verhaltens von Europol feststel-
len lassen. Dass auf diesem Weg im 
konkreten Fall überhaupt Schadenser-
satzforderungen durchgesetzt werden 
könnten, halte ich für überaus zweifel-
haft.

Auch die Möglichkeiten der Be-
troffenen, in den USA gegen dortige 
Verletzungen des Datenschutzes, also 
von Grundrechten, zu klagen, sind 
trotz des Wortlauts des Abkommens 
mehr als ungewiss. Zum einen müs-
sen die Betroffenen ja wissen, wo und 
wie sie vorgehen können. Das geht 
nur entsprechend der US-Regeln in 
englischer Sprache mit Unterstützung 
-teurer- US-Anwälte. Außerdem ist es 
unklar, ob das US-Recht im Zeitpunkt 

Ein fremdes Land hat Zugriff auf Ihre persönlichen Daten – unabhängig 
von einem konkreten Verdacht

Der gläserne Journalist und Bürger als „Bits and Bytes“
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des Inkrafttretens des SWIFT–Abkom-
mens überhaupt eine Klagebefugnis 
für betroffene Nicht-US-Staatsbürger 
vorsieht; darauf haben die europäi-
schen Datenschutzbeauftragten mit 
Recht hingewiesen. Die Einschätzung 
des Bundesministeriums der Justiz 
halte ich in diesem Punkt mindestens 
für außerordentlich optimistisch. Bis-
her entspricht sie der US-Rechtslage 
nicht und gibt auch keine Auskunft da-
rüber, wo, wie und inwieweit bei Schä-
den eine Haftung der US-Behörden 
durchgesetzt werden könnte.

JournalistenBlatt: Wie sehen Sie 
den datenschutzrechtlichen Stan-
dard des Abkommens, gemessen 
an dem, was wir in Deutschland ge-
wohnt sind?
Däubler-Gmelin: Er ist ungenügend. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in 
zahlreichen Grundsatzentscheidun-
gen klargestellt, dass Datenschutz 
Persönlichkeitsschutz und Schutz der 
Menschenwürde bedeutet. Deshalb 
sind wir in Deutschland hier zu Recht 
sehr streng. Das Bundesverfassungs-
gericht hat jetzt in seiner so genann-
ten Online-Entscheidung zusätzlich 
ausgeführt, dass der Staat auch ge-
währleisten muss, dass die IT- und 
Kommunikationssysteme vor Zugriffen 
geschützt sind, weil sonst unsere frei-

heitliche Gesellschaftsordnung in sich 
zusammenbricht.

Das ist sehr wichtig, weil damit 
klargestellt ist, dass jeder Bürger sich 
im täglichen Leben darauf verlassen 
können muss, dass er auch bei der 
Nutzung der IT- und Kommunikations-
systeme unseres Alltags nicht über-
wacht wird. Vielmehr sind Eingriffe 
auch in die IT- und Kommunikations-
systeme nur bei Vorliegen klarer Hin-
weise auf Straftaten und anderer ge-
setzlicher Voraussetzungen und dann 
nur gleichzeitig mit klaren Schutzver-
fahren zulässig.

Auch diese Verfassungsgrund-
sätze respektiert die SWIFT-Verein-
barung zwischen EU und USA leider 

Gudrun Seidl ist Fachjournalistin für  
EU-Recht sowie EU-Politik und seit vielen 
Jahren Mitglied im DPV. Mit „cenjur CE“ 
verantwortet sie ein juristisch-politisches 
Infomagazin. Wer möchte, kann unter 
www.cenjur.de mehr über Frau Seidl  
erfahren.

Das Bündel staatlicher Maßnahmen kann unsere freiheitliche  
Gesellschaftsordnung gefährden
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nicht. Gerade deshalb ja unser Ärger 
darüber, dass das EU-Parlament nun 
doch zugestimmt hat.

JournalistenBlatt: Wie praxistaug-
lich ist dieses Abkommen zur Über-
prüfung der Abläufe durch indivi-
duell betroffene Dritte?
Däubler-Gmelin: Leider definiert das 
SWIFT-Abkommen die Praxistauglich
keit aus der Sicht der US-Geheim-
dienste, nicht aus dem Interesse des 
Schutzes der Grund- und Freiheits-
rechte der Bürger. Das ist das Problem.

JournalistenBlatt: Frau Däubler-
Gmelin, wir danken für das Interview.

Das – leicht gekürzte Interview – führte 
Gudrun Seidl. Das komplette Interview 
sowie die vollständigen Antworten des 
Bundesdatenschutzbeauftragten, des 
Bundesministeriums der Justiz und 
Bundesministeriums des Innern sowie 
Antworten von Europa-Abgeordne-
ten zum SWIFT-Abkommen finden Sie  
unter www.cenjur.de/europa/swift/inter 
viewswift.htm.

Jeder steht unter Generalverdacht
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Wann ist das häusliche Arbeitszim-
mer „Mittelpunkt der gesamten 

betrieblichen und beruflichen Tätigkeit“ 
im Sinne der Neuregelung?

Wie kann ein häusliches Arbeitszimmer  
steuerlich abgesetzt werden?

Ob das häusliche Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet, 
bestimmt sich nach dem qualitativen 
Schwerpunkt der Tätigkeit. Der Schwer-
punkt einer Betätigung liegt dort, wo der 
Steuerpflichtige die Handlungen vor-
nimmt und Leistungen erbringt, die für 
den konkret ausgeübten Beruf wesent-
lich und prägend sind. Dem zeitlichen 
Umfang der Nutzung des häuslichen Ar-
beitszimmers kommt lediglich eine indi-
zielle Bedeutung zu. 

 Welche Anforderungen stellt die  
Finanzverwaltung an die Art eines 
häuslichen Arbeitszimmers?

 Auch wer nach der neuen Regelung ein 
häusliches Arbeitszimmer steuerlich ab-
setzen kann, muss beachten, dass die 
Finanzverwaltung strenge Anforderun-
gen an die Art des Zimmers stellt. So 
muss das Arbeitszimmer ein separater 

Raum sein, eine Arbeitsecke wird nicht 
akzeptiert. Die Größe des Arbeitszim-
mers sollte außerdem in einem ange-
messenen Verhältnis zur Gesamtgröße 
der Wohnung oder des Hauses ste-
hen, d.  h. es muss nach Abzug der Flä-
che des Arbeitszimmers noch genügend 
Wohnraum verbleiben. 

Was gilt beim außerhäuslichen  
Arbeitszimmer?

Für all diejenigen, die künftig die Kosten 
für ein häusliches Arbeitszimmer nicht 
mehr absetzen können, könnte der Hin-
weis interessant sein, dass zumindest 
ein außerhäusliches Arbeitszimmer, das 
zu betrieblichen und beruflichen Zwe-
cken genutzt wird, immer voll steuerlich 
abzugsfähig bleibt. Als außerhäuslich 
gilt das Arbeitszimmer auch dann, wenn 
zusätzlich zur eigenen Wohnung im glei-
chen Haus ein Kellerraum oder ein Zim-
mer in einer Nachbarwohnung separat 

Ab dem Veranlagungszeitraum 
2007 werden Kosten für ein häus-
liches Arbeitszimmer nur noch 
dann zum Betriebsausgaben- 
und Werbungskostenabzug zu-
gelassen, wenn das häusliche Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit bildet. Nur wenn 
diese Voraussetzung gegeben ist, 
bleibt es bei der Möglichkeit des 
unbeschränkten Betriebsausga-
ben- und Werbungskostenabzugs. 
Für alle anderen gilt: das Arbeits-
zimmer in den eigenen vier Wän-
den kann nicht mehr steuerlich 
geltend gemacht werden. 

F
o

to
: 

S
to

ck
L

ite

Strenge Anforderungen  
für das heimische Büro
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angemietet wird. Schädlich ist in diesem 
Zusammenhang u. a., wenn das Arbeit-
zimmer unmittelbar an die Privatwoh-
nung angrenzt oder wenn Arbeitszim-
mer und Privatwohnung auf derselben 
Etage sich unmittelbar gegenüberliegen. 
Weiter wird ein außerhäusliches Arbeits-
zimmer auch verneint, wenn es im Dach-
geschoss eines ansonsten eigen ge-
nutzten Einfamilienhauses liegt.

Absetzbare Aufwendungen

Zu den Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer gehören nach 
der Finanzverwaltung insbesondere 
die anteiligen Aufwendungen für Miete, 
Gebäude-Afa, Absetzungen für au-
ßergewöhnliche technische oder wirt-
schaftliche Abnutzung, Sonderab-
schreibungen, Schuldzinsen für Kredite, 
die zur Anschaffung, Herstellung, Re-

paratur des Gebäudes oder der Eigen-
tumswohnung verwendet worden sind, 
Wasser- und Energiekosten, Reini-
gungskosten, Grundsteuer, Müllabfuhr-
gebühren, Schornsteinfegergebühren, 
Gebäudeversicherungen, Renovierungs-
kosten sowie Aufwendungen für die 
Ausstattung des Zimmers, wie z. B. Ta-
peten, Teppiche, Fenstervorhänge, 
Gardinen und Lampen.

Zweifel an der Verfassungsmäßig-
keit der geltenden Regelung 

 Die Einschränkung, wonach das häus-
liche Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit bilden muss, ist verfas-
sungsrechtlich ernstlich zweifelhaft, wie 
der Bundesfinanzhof mit Beschluss vom 
25. August 2009 (Az. VI B 69/09) festge-
stellt hat. Einem Antrag auf Aussetzung 

der Vollziehung ist stattzugeben, sofern 
die berufliche oder betriebliche Nutzung 
des Arbeitszimmers mehr als 50 % der 
gesamten beruflichen oder betrieblichen 
Tätigkeit beträgt oder aber dem Steuer-
pflichtigen für seine berufliche oder be-
triebliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. Zu beachten 
ist allerdings, dass erst die endgültige 
gerichtliche Entscheidung abschlie-
ßende Klarheit bringen wird. Das bedeu-
tet: sollte das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungsmäßigkeit der Abschaf-
fung des begrenzten Abzugsverbotes 
für häusliche Arbeitszimmer bestätigen, 
müssen die Steuerpflichtigen den aus-
gezahlten Betrag nebst Aussetzungszin-
sen in Höhe von jährlich sechs Prozent 
zurückzahlen. �

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit  
langem als Steuerberaterin etabliert.  
Die Tätigkeits- und Interessenschwer-
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der 
Betreuung von freien Berufen und dem 
engagierten Beistand für fest angestellte 
Journalisten & Kommunikationsfachleute. 
Sie leitet federführend das Team des 
Journalistenzentrum Deutschland, wel-
ches den Mitgliedern von DPV und bdfj 
im Rahmen der kostenfreien Steuerbera-
tung kompetent zur Seite steht.
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stellt wie nie zuvor. Doch sind diese In-
halte wirklich so unproblematisch wie 
ihre Nutzung einfach ist? Lauern beim 
Einbinden von Youtube-Videos in ei-
gene Inhalte versteckte Gefahren? Sind 
Inhalte, welche unter liberalen Lizenzen 
stehen, ohne Bedenken verwendbar?

Die Lösung auf alle diese Fragen 
ist trotz des rechtlichen Hintergrun-
des einfach. Solange der tatsächliche 
Rechteinhaber die Videos auf Youtube 
hochgeladen hat bzw. diese unter eine 
besondere Lizenz gestellt hat, ist alles 
in bester Ordnung. Wenn die Inhalte al-
lerdings – und das ist im Internet alles 

Auf die Quelle  
kommt es an

An zusätzliche Inhalte zu kommen, 
welche die eigenen Inhalte aufwerten, 
scheint heute leichter denn je. Zahlrei-
che kostenlose Foto- und Videoportale 
bieten bewegte und unbewegte Bilder 
zu jeder erdenklichen Lebenslage und 
zu jedem noch so unwichtigen Ereignis. 
Praktischerweise stellen viele Portale 
auch die notwendigen Techniken zum 
Embedding, also zum Einbinden der In-

halte, so wie man es von den Youtube-
Videos kennt, zur Verfügung. Andere 
Inhalte stehen zumindest scheinbar un-
ter Lizenzen, die eine legale und meist 
kostenfreie Weiterverarbeitung ermög-
lichen, wie z. B. den Creative Common 
Lizenzen.

Dank Myspace, Facebook, You-
tube & Co. werden Inhalte ins Web ge-

Presseberichte glänzen heute 
durch Multimedialität. Um die 
Nachrichtenkonsumenten an den 
Computer oder an den Handybild-
schirm zu fesseln, werden Infor-
mationen nicht nur in Textform 
dargeboten, sondern mit pas-
senden Fotos, Videos, Lageplä-
nen und allen möglichen anderen 
Zusatzfeatures versehen. Dass 
diese Inhaltsvielfalt nicht aus ei-
ner Hand stammen kann, versteht 
sich von selbst. Doch die Ver-
wendung von Fremdmaterial birgt 

rechtliche Risiken. 

Social Media – die Grenzen  
des Grenzenlosen

Eigenkreativität ist gefragt
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spielsweise nur Journalisten registrie-
ren dürfen, darf daher im internen Be-
reich Google Maps nicht bzw. nur mit 
spezieller schriftlicher Zustimmung 
von Google verwenden.

Bei zahlreichen anderen Anwen-
dungen ist das nicht anders. Wer auf 
fremde Anwendungen zurückgreift, 
sollte daher immer zuvor die Nutzungs-
bedingungen lesen, um später keine 
bösen Überraschungen zu erleben.

Mit den neuen Möglichkeiten gibt 
es auch neue Stolpersteine. Die gute 
Nachricht lautet: mit etwas Umsicht 
lassen sich diese leicht vermeiden.�

Peter Harlander ist Rechtsanwalt und 
IT-Sachverständiger. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte liegen im Bereich  
IT- und Internetrecht, zu welchen er 
regelmäßig Publikationen verfasst und 
Vorträge hält. Er ist außerdem ständiger 
Lehrbeauftragter für Internetrecht am  
österreichischen Wirtschaftsförderungs
institut (WIFI) und am Berufsförderungs-
institut (bfi). www.lawoffice.at

Foto: Maigi
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von zu haben, ob die Quelle überhaupt 
legal eingestellt war, riskiert ganz ein-
deutig, selbst rechtswidrige Inhalte zu 
verwenden und dafür zu haften.

Die Alternative dazu ist einfach, 
aber oft komplizierter und kostspieliger: 
selbst produzieren oder aus verlässli-
cher Quelle zukaufen.

API, AGB, php

Auch wenn Inhalte direkt beim Her-
steller bezogen werden, bedeutet das 
noch lange nicht freie Bahn. Ein gu-
tes, weil bekanntes Beispiel dafür ist 
Google Maps. Mittlerweile hat es sich 
dank einiger Abmahnwellen ande-
rer Kartenersteller herumgesprochen, 
dass Kartenmaterialien urheberrecht-
lich geschützt sind und daher Scans 
oder Screenshots von fremden Kar-
tenmaterialien teuer werden können. 
Wer einen Lage- oder Anfahrtsplan 
benötigt, greift daher gerne zu Google 
Maps. Google Maps lässt sich leicht 
via Embed-Code einbinden. Wer mehr 
Funktionen benötigt, kann die API (Ap-
plication Interface Protokoll, also eine 
Programmschnittstelle) verwenden, um  
auch komplexe Daten und Funktionen 
zu implementieren.

Doch nicht alles was möglich ist, 
ist auch erlaubt. So darf Google Maps 
z. B. nur in Anwendungen bzw. in Web-
sites verwendet werden, welche allge-
mein und kostenlos zugänglich sind. 
Eine Website, bei welcher sich bei-

andere als selten – von jemanden Un-
berechtigten hochgeladen bzw. unter 
eine Lizenz gestellt wurden, kann auch 
ein späterer Nutzer keine Rechte da-
ran haben. Dieses Problem kann klarer-
weise auch nicht dadurch beseitigt wer-
den, dass Youtube das Einbinden von 
Videos auf fremden Websites erlaubt. 
Nicht umsonst lautet einer der ältesten 
Rechtsgrundsätze „Niemand kann mehr 
Rechte weitergeben als er selbst hat“. 

Wer also auf Inhalte von anonymen 
Nutzern á la Maxi1983 zurückgreift und 
diese in eigene Websites bzw. in eigene 
Inhalte einbindet, ohne eine Ahnung da-

Die Schreibtisch-Recherche  
birgt Risiken
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D as ist nachvollziehbar, wenn man 
sich vor Augen führt, dass noch 

vor ein paar Jahren der eher kleine 
Bereich der Gründungshilfe von Un-
ternehmensberatern mit abgedeckt 
wurde. Mit der Zunahme von Grün-
dungen aus der Arbeitslosigkeit he-
raus und den entsprechenden För-
derinstrumenten gibt es mittlerweile 
jedoch viele Berater, die ihr Tätigkeits-
gebiet mit dem Thema Gründung ab-
runden. Oftmals wird sie nur zur Neu-
kundengewinnung eingesetzt oder 
sogar lediglich „nebenher“ betrieben. 
Kein Wunder also, wenn es unter die-
sen Voraussetzungen häufig zu Kom-

munikationsproblemen zwischen Be-
rater und Gründer kommt. 

Die Berufsbezeichnung „Grün-
dungsberater“ ist genau wie der „Un-
ternehmensberater“ nicht geschützt. 
Das erschwert die Suche nach der ge-
eigneten Unterstützung auf dem eher 
unübersichtlichen Beratungsmarkt in 
Deutschland. 

Was zeichnet einen  
guten Existenz- 
gründungsberater aus?

Ein guter Berater sollte dem Gründer 
gegenüber transparent arbeiten und 
ihm Wertschätzung entgegenbringen. 
Er sollte in der Lage sein, das für den 
Gründer und dessen Geschäftsidee 
relevante Fachwissen weiterzugeben, 
Struktur in den Prozess zu bringen 
sowie kritisches Feedback zu geben. 
Optimalerweise verfügt er auch über 
umfassende Branchenkenntnisse und 

ist über Trends und Entwicklungen am 
Markt informiert. Zusätzlich besitzt ein 
guter Mentor Coaching-Kompetenz 
und kann den Prozess mit aktivieren-
den und motivierenden Interventionen 
begleiten.

Darüber hinaus hilft es, sich stra-
tegisch auf die Suche zu machen:

	� Klar werden über die eigenen  
Erwartungen
Braucht man eine Businessplanbe-
gleitung oder branchenspezifische 
Tipps, ein Coaching oder nur ein 
paar Informationen, wie man sich 
beim Finanzamt anmeldet?

	� Wie suchen? – Das Netzwerk  
aktivieren
Vermutlich haben Kollegen bereits 
Erfahrungen mit Beratern gesammelt 
und können eine Empfehlung geben. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
an die örtlichen Gründungsinstitu- 
tionen (Gründungszentren, Handels- 
kammer etc.) sowie die KfW-Bera-
terbörse heranzutreten. 

	� Die Auswahl – Informationen  
im Voraus sammeln
Wichtige Informationen zu sammeln, 
kann vor der Kontaktaufnahme mit 
einem Gründungsberater wesentlich 
bei der Auswahl helfen.

Journalisten, die sich mit Hilfe 
eines Gründungsberaters selb-
ständig gemacht haben, können 
sicher bestätigen, wie schwierig 
die Suche nach dem geeigneten 
Ratgeber ist.

Wichtig: den Beratungsbedarf schriftlich festhalten
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Gründungsberater gesucht –  
Wertvolle Tipps zur  
Beratersuche beim Schritt  
in die Selbständigkeit
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Informieren Sie sich 
vorab

Hier sollte man sich darauf konzentrie-
ren, wie aussagekräftig die Homepage 
des Ratgebers in Bezug auf Branchen-
Know-how, Beratungsangebot und 
Profil (Werdegang, Qualifikation) ist. In-
teressant für die Wahl des passenden 
Beraters ist auch, wie viele Gründer er 
bisher begleitet hat und aus welchen 
Branchen seine Kunden stammen oder 
ob es bereits Kundenstimmen gibt. 
Außerdem stellt sich die Frage, auf 
welche Gründungsphasen (Vorgrün-
dungs-, Gründungs- und Wachstum-
sphase) der Berater spezialisiert ist. 

Hat er Erfahrungen mit einer ei-
genen Selbständigkeit gesammelt? 
Diese Berater sind meist engagierter 

und zeigen mehr Einfühlungsvermö-
gen bei schwierigen Themen. Wenn 
der Berater Teil einer Organisation, 
z. B. Berater in einem Gründungszen-
trum oder in der Handelskammer ist, 
kann dies ebenfalls Aufschluss über 
seine Befähigung geben. Hier sollte 
man jedoch nicht außer Acht lassen, 
welchen Ruf die Organisation hat und 
ob das gesamte Angebot der Organi-
sation genutzt werden kann.

Achtung bei dubiosen 
Angeboten

Mittlerweile gibt es für Gründungsbe-
rater spezielle Bescheinigungen wie 
z. B. die Zertifizierungen von Enigma 
Q-plus, des BQZ oder des VDG. Auch 
diese Zertifikate sollten bei der Ent-

scheidung für oder gegen einen für 
sich passenden Gründungsberater mit 
einfließen.

Wichtig ist auf jeden Fall, dass bei 
dem ersten Termin eine Auftragsklä-
rung stattfindet. Das bedeutet, dass 
der Beratungsbedarf gemeinsam ge-
klärt und dieser auch schriftlich fest-
gehalten wird. Daraus ergibt sich dann 
der Beratungsauftrag bzw. -vertrag, 
der auch die finanziellen und zeitlichen 
Rahmenbedingungen festhalten kann. 
Sollten Versicherungs- oder dubiose 
Rechtsform-Pakete ins Spiel kommen, 
ist in jedem Fall Vorsicht geboten.

Die Suche nach einem Grün-
dungsberater oder Coach wird durch 
das Internet erheblich erleichtert. Im 
Infokasten finden sich deshalb einige 
ausgewählte Adressen zur Beratersu-
che im Netz.

Exklusiv für Mitglieder der Verbände 
des Journalistenzentrum Deutschland 
gibt es die kostenlose Existenzgrün-
dungsBeratung durch Dagmar Riss-
ler, welche an jedem ersten und dritten 
Donnerstag eines Monats telefonisch 
stattfindet. Über Kontaktformulare auf 
der Homepage www.dpv.org oder www.
bdfj.de verfügen Mitglieder über weitere 
Möglichkeiten, ihre Fragen schriftlich zu 
stellen.�

Dagmar Rissler vom Enigma-Grün-
dungszentrum ist eine Existenzgrün-
dungs-Spezialistin und steht den  
Mitglieder von DPV und bdfj für alle Pro-
bleme und Fragestellungen rund um das 
Thema Selbständigkeit zur Verfügung. 
Das Enigma-Gründungszentrum ist u. a. 
von der Bundesanstalt für Arbeit initiiert 
worden, wird aus den Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds gefördert. Es ist auf 
Kleinstgründungen spezialisiert.

Durch gute Beratung 
mehr erreichen –  
ohne zu verzweifeln
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Infokasten

	� In dem Networking-Portal www.xing.com sind viele Berater gelistet.  
Stichwortsuche: Gründungsberatung, Gründungscoaching.

	� Über www.enigmaqplus.de findet man eine Listung von Ratgebern, die 
eine Zusatzqualifizierung für Gründungsberater absolviert haben.

	� www.förderland.de ist ein bundesweites Informations- und Nachrichten-
portal für Gründer, Selbständige und junge Unternehmer.

	� Die Datenbank der KfW-Beraterbörse www.beraterboerse.kfw.de umfasst 
mittlerweile über 22 000 Berater.

	� Die bundesweite Gründerinnenagentur (bga) ist ein deutschlandweites 
Informations- und Servicezentrum speziell für weibliche Gründer. Unter 
www.gruenderinnenagentur.de kann man auch hier fündig werden.
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D er Kuchen wird neu aufgeteilt. 
Print verliert, Online gewinnt. So 

sehen es mittlerweile auch die meisten 
Journalisten. Im Medien Trendmonitor 
2010, der im Juni erschienen ist, pro-
gnostizieren zwei Drittel der befragten 
Kollegen, dass im Jahr 2020 zahlreiche 
heutige Tageszeitungen nicht mehr er-
scheinen werden. Knapp die Hälfte 
glaubt, dass Print drastisch an Bedeu-
tung verlieren wird. Ebenso viele Jour-
nalisten gaben an, dass Social Media 
schon heute eine hohe Relevanz für 
die journalistische Arbeit hat. Der Um-
schwung zu mehr Online und Social 
Media hat längst begonnen.

Für Journalisten bedeutet das, dass 
sie flexibler sein müssen. Von Tages-
zeitungsredakteuren wird längst ver-
langt, dass sie zusätzliche Inhalte für die 
Website des Blattes liefern – möglichst 
schon onlinegerecht aufbereitet. Volon-
täre bei den Zeitungen werden mit ei-
ner kleinen Videokamera zum Presse-
termin geschickt, damit sie außer ihrer 

Printartikel auch noch ein gefilmtes In-
terview für den Onlineauftritt produzie-
ren können.

Bei der Geschwindigkeit, mit der 
sich die neuen Möglichkeiten vor allem 
im Online-Bereich etablieren, stellt sich 
die Frage, wie schnell sich die Journa-
listen auf diese Entwicklungen einstel-
len können. Denn es zählt nicht nur der 
Wille, sondern auch der Weg. Gerade 
älteren Kollegen, die jahrzehntelang im 
klassischen Journalismus gearbeitet ha-
ben, wird es zunehmend schwer fallen, 
mit den neuen Trends Schritt zu halten.

Für die Zukunft gerüstet?

Beim Medien Trendmonitor 2010 lau-
tete eine Frage „Wie sind Sie als Jour-
nalist für die digitale Zukunft gerüs-
tet?“. Die Mehrheit der Befragten 
schätzte sich selbst als gut oder mit-
telmäßig gut gerüstet ein. „Sehr gut 
gerüstet“ sehen sich insgesamt nur 14 
Prozent. Die Antworten wurden nach 
Arbeitsbereichen sortiert. Von den 14 
Prozent, die sich als sehr gut gerüs-
tet bezeichneten, arbeitet demnach 
ein Drittel im Bereich Online und Multi-
media. Aus dem Bereich Tageszeitung 
schätzten sich gerade mal sieben Pro-
zent als sehr gut gerüstet ein.

Regelmäßige berufliche Weiter-
bildung ist für Journalisten eine wich-
tige Grundlage, um weiterhin am Ball 
zu bleiben. Gerade in wirtschaftlich 

schweren Zeiten. Wer als Redakteur 
seine Arbeit verliert, weil die Stelle 
eingespart wurde, sieht sich meist ge-
zwungen, in die freie journalistische 
Tätigkeit zu wechseln. In Weiterbil-
dungsseminaren wird vermittelt, wie 
dieser Wechsel gelingen kann. Für 
Journalisten, die nach einer Pause 
den Wiedereinstieg suchen, dienen 
solche Kurse dazu, wieder auf den ak-
tuellen Stand zu kommen, Kontakte zu 
Kollegen zu knüpfen und sich auf dem 
Markt zu orientieren.

Staatliche Förderung bei 
beruflicher Weiterbildung

Längst nicht alle Verlage, Fernsehan-
stalten oder Radiosender kümmern 
sich um die Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter. Freie Journalisten müssen oh-
nehin selbst entscheiden, wann und 
ob sie eine Fortbildung besuchen wol-
len oder können. Die Kosten für Wei-
terbildung variieren je nach Art, Dauer 
und Anbieter. Nicht jeder Journalist 
kann sich eine Seminarteilnahme leis-
ten. Was viele nicht wissen: es gibt 
staatliche Förderprogramme – so-

Beruflich am Ball bleiben

Die meisten Journalisten haben 
ihr Handwerkszeug im Volonta-
riat gelernt. Seitdem hat sich in 
ihrem Beruf schon viel verän-
dert. Zeit für eine Weiterbildung. 
Staatliche Förderprogramme 
greifen dabei sowohl freien als 
auch festangestellten Journalis-
ten unter die Arme.

Onlinegerecht geht anders …

Um das Internet kommt kein 
Autor mehr herum
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wohl für Festangestellte als auch für 
Freie – die bei der Finanzierung helfen 
oder die Freistellung für Weiterbildung 
durch den Arbeitgeber erleichtern.

Noch relativ neu ist die so ge-
nannte Bildungsprämie der Bundesre-
gierung. Sie kann von jedem beantragt 
werden, dessen zu versteuerndes Ein-
kommen unter 25.600 Euro pro Jahr 
liegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
das Einkommen mit selbständiger 
oder unselbständiger Arbeit verdient 
wird. Wer die Bildungsprämie bewilligt 
bekommt, kann Weiterbildungssemi-
nare bis zu einem Wert von 1000 Euro 
belegen und zahlt dabei selbst immer 
nur 50 Prozent. Den Rest übernimmt 
der Staat. Der Prämiengutschein wird 
im Rahmen eines Beratungsgesprä-
ches ausgestellt und ist danach sofort 
einsetzbar.

Einen Überblick über die zahlrei-
chen Lehrmöglichkeiten für Medien-
macher bietet die vom Journalisten-
zentrum Deutschland herausgegebene 
Schrift „Ausbildung. Weiterbildung. 
Fortbildung“ (Nr. 8506), welche über 
die Bundesgeschäftsstelle bezogen 
werden kann. In dieser Publikation 
werden ca. 400 Bildungsinstitutionen 
mit voller Anschrift, Telefon- und Tele-
faxnummer sowie Email und Internet-
adresse nachgewiesen, welche sich 
mit der Qualifikation von Medienschaf-
fenden befassen.

Mitgliedern der Berufsverbände des 
Journalistenzentrum Deutschland bie-
tet sich weiter die Möglichkeit, verein-
fachte Zulassungsverfahren, vergüns-
tigte Gebühren und eine bevorzugte 
Teilnahme durch besondere Konditio-
nen bei den Kooperationspartnern im 
Bildungsbereich zu nutzen (www.dpv.
org    Infopool   Bildungsangebote).

Gründungszuschuss  
beim Start in die Selbst-
ständigkeit

Wer als Journalist in die Selbststän-
digkeit gehen möchte, kann unter Um-
ständen einen Gründungszuschuss 
von der Agentur für Arbeit bekom-
men. Dieses Geld wird allerdings nur 
Arbeitslosen bewilligt. Auch ein geför-
derter Start in die Selbständigkeit di-
rekt im Anschluss an eine Festanstel-
lung ist leider nicht möglich.
Die Beihilfe durch die Behörde um-
fasst immerhin neun- bis fünfzehnmo-
natige Zuschüsse zur Sicherung des 
Lebensunterhalts und zur sozialen Ab-
sicherung.

Die Arbeitsagentur vergibt für ar-
beitslos gemeldete Journalisten eben-
falls Bildungsgutscheine, die sie bei 
Weiterbildungseinrichtungen einrei-
chen können. Die Lehrgangskosten 
und eventuell auch Ausgaben für An-
fahrt, Verpflegung und Unterkunft wer-
den von der Arbeitsagentur übernom-
men, wenn der Betreuer vom Sinn 
und Zweck der Fortbildung überzeugt 
ist. Bildungsgutscheine können nur 
bei Weiterbildungsanbietern eingelöst 
werden, die über einen Zertifizierungs-
prozess anerkannt worden sind.
Angestellte können bei der Arbeits-
agentur unter bestimmten Vorausset-
zungen gleichfalls finanzielle Unter-
stützung für die Teilnahme an einer 
beruflichen Weiterbildung bekommen. 
Im Rahmen der so genannten Be-
schäftigungsförderung werden zusätz-
lich Bildungsgutscheine vergeben.

Für fest angestellte Journalisten 
gibt es außerdem in den meisten Bun-

desländern die Möglichkeit, sich im 
Rahmen eines Bildungsurlaubs bzw. 
einer Bildungsfreistellung weiterzubil-
den. Innerhalb von zwei Jahren kann 
jeder Arbeitnehmer fünf bis zehn Ar-
beitstage dafür in Anspruch nehmen. 
Der Arbeitgeber muss während dieser 
Zeit den Angestellten von der Arbeit 
freistellen und den Lohn fortzahlen. 
Das garantieren die Bildungsurlaubs-
gesetze der einzelnen Länder. Der Ar-
beitnehmer muss die Kosten für die 
Weiterbildung zwar selbst tragen, da-
für kann er sich ganz nach seinen 
eigenen Interessen fortbilden.

Wer mehr zum Thema erfahren 
möchte, sollte sich auch an die Exis-
tenzgründungsBeratung des Journa-
listenzentrum Deutschland wenden. 
Für die Mitglieder der Berufsverbände 
DPV und bdfj ist deren Nutzung kosten- 
frei.�

Mirjam Büttner ist Journalistin und  
arbeitet im Medienbüro Hamburg –  
einer kirchlichen Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtung für Print, Radio, TV und 
Online, die seit über 20 Jahren besteht. 
Beim Journalistenzentrum Deutschland 
steht sie den Mitgliedern von DPV und 
bdfj über die JournalistenBeratung gerne 
zur Verfügung.

	� www.bildungspraemie.info
	� www.arbeitsagentur.de   Weiter-

bildung   Fördermöglichkeiten
	� www.iwwb.de
	� www.bildungsserver.de

Amateur vs. Profi –  
auch die Ausrüstung ist teuer
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D och nun haben wir mit O2 einen 
Partner gewonnen, welcher als 

Teil des europäischen Kommunika
tionsriesen Telefonica über eine her-
vorragende Netzabdeckung verfügt. 
Außerdem sind wir dem aktuellen Be-
dürfnis eines großen Teils der Journa-
listen nachgekommen, welche mobil 
surfen.

Denn für die meisten von uns ist 
die Kommunikation per Handy ein 
ständiger Begleiter unseres Berufs – 
sei es, um eine telefonische Recher-
che durchzuführen oder um einen In-
terviewtermin zu vereinbaren. Da ist 
es erfreulich, wenn sich die Kosten in 
verträglichen Grenzen halten und das 
Honorar nicht allzu sehr schmälern.

Jetzt ist sie da – die PressPhone-
Card mit erheblich verbesserten Kon-
ditionen. Für eine Grundgebühr bzw. 
Flatrate von monatlich EUR 26,92 
(netto) sind alle Gespräche in das ge-
samte deutsche Festnetz sowie in das 
gesamte deutsche Mobilfunknetz inbe-
griffen. Außerdem enthält die Grund-
gebühr die Internetbenutzung auf dem 
Handy. Die übliche Anschlussgebühr 
entfällt ebenfalls. Lediglich Sonder-
nummern und Auslandstelefonate wer-
den separat abgerechnet. Für einen 
Monatsbeitrag von netto 4,99 Euro 
kann eine zusätzliche Datenkarte für 
das  Notebook erworben werden. Die 
nebenstehende Tabelle macht die in-
ländischen Kosten exemplarisch.

Das mitgliederorientierte Enga
gement des Journalistenzentrum 
Deutschland ließ einen Rahmenver-
trag entstehen, mit dem viele Medi-
enmacher preiswerter als bisher mo-
bil telefonieren und mobil das Internet 
nutzen werden. Journalisten erhalten 
einen sensationellen Tarif, der für das 
Telefonierverhalten der meisten Men-
schen die günstigste Lösung darstellt.

Unser Partner, das Unternehmen 
Bauer, hat erst vor kurzem gemein-
sam mit dem Polizeiverband GdP in 
mehreren Bundesländern die bisher 
größte Aktion zur verbesserten Be-
treuung und Ausstattung der Ord-

nungshüter organisiert. Auch das so-
genannte „GdP-Phone“ bietet seinen 
Besitzern besonders günstige Konditi-
onen, um miteinander zu telefonieren.

Den Mitgliedern von DPV und bdfj 
gehen zum Erscheinungstermin dieser 
Ausgabe auf dem Postweg eine ge-
naue Tarifbeschreibung, die persön-
liche PressPhoneCard und das An-
tragsformular zu.

Unter www.PressPhone.de finden 
Sie zusätzlich eine Ausfüllanleitung, 
Ihren persönlichen Ansprechpartner 
und die aktuellsten Informationen rund 
um die einzige Telefonkarte für Jour-
nalisten.�

Die PressPhoneCard –
der besondere Telefontarif für Journalisten

Alle Vereinbarungen waren ge-
troffen, die Modalitäten schrift-
lich fixiert: doch dann scheiterte 
das Erscheinen der PressPho-
neCard an den scheinbar plötz-
lichen Umstrukturierungen des 
seinerzeit gewählten Providers 
e-plus. Für dieses vor einigen 
Monaten geschehene Szenario 
möchten wir uns entschuldigen.

Damit vom Honorar genug übrig bleibt ...

Monatlicher Grundpreis 26,92

Anschlussgebühr 0,00

Verbindungen in das Festnetz 0,00

Verbindungen zu T-Mobile 0,00

Verbindungen zu Vodafone 0,00

Verbindungen zur E-Plus Gruppe 0,00

Verbindungen zu O2 0,00

Datennutzung/Surfen per Handy 0,00

Zusatzkarte Laptop/Notebook  
monatlich (optional) 4,99

PressPhoneCard.de

PressPhoneCard

Alle Preise netto zzgl. MwSt.. Die Detailinformationen erhalten Sie in der Bundesgeschäftsstelle oder 
unter www.PressPhone.de.
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Die exklusive und innerhalb der Mitglied-
schaft kostenfreie PressCreditCard ist 
nunmehr die einzige Berufskreditkarte 
für Journalisten und deren Lebenspart-
ner. Unter www.PressCreditCard.de fin-
den Interessenten weitere Informatio-
nen sowie die Kontaktdaten zu ihrem 
persönlichen Ansprechpartner. Die An-
tragsformulare, welche direkt Online 
oder per Post verwendet werden kön-
nen, sind hier ebenfalls verfügbar.

Achtung im Urlaub  
und Ausland

Nun werden Kreditkarten im Urlaub 
erfahrungsgemäß öfter eingesetzt als 
in der übrigen Zeit des Jahres. Beson-
dere Aufmerksamkeit ist in fremden 
Gefilden erforderlich, denn Diebe wis-
sen sich die Unsicherheiten von Aus-
wärtigen zunutze zu machen.

Oft werden Kreditkarten gar nicht 
mehr gestohlen, um an fremdes Geld 
heran zu kommen. Es reicht aus, dass 
Helfer die sensiblen Daten auf verschie-
dene Art und Weise beschaffen. Wenn 
beispielsweise in einer Gaststätte mit 
Plastikgeld bezahlt werden soll, ist des-
halb idealerweise darauf zu achten, 
dass die Karte nicht außer Sichtweite 
geht, damit sie eben nicht von Unbefug-
ten manipuliert, ausgetauscht oder ko-
piert werden kann. Wenn irgend mög-
lich sollte man nicht zulassen, dass die 
Bedienung mit der Karte verschwindet, 
um diese an einem anderen Ort im Le-
segerät einzugeben. Am Tisch hingegen 

kann man überprüfen, dass keine Mani-
pulation erfolgt. Andernfalls besteht das 
Risiko, dass sich Betrüger ein Duplikat 
erstellen und damit Geld ergaunern. Oft 
dauert es dann lange, bevor der Karten-
inhaber etwas von dem Betrug merkt.

Wie kommen Betrüger an 
die Kreditkartendaten?

In der Regel lassen sich die Schemata 
der Betrüger an einer Hand abzählen:
	� Mittels moderner Technik können  

Betrüger eine Kopie der Kreditkarte 
erstellen. Der Karteninhaber sollte 
seine Karte deswegen immer im 
Auge behalten, wenn er mit Kredit-
karte bezahlt. Nur das hilft gegen 
diese Masche.

	� Der zweite Fall ist eine glatte Ein-
ladung zum Betrug. Nämlich dann, 
wenn der Inhaber seine Kreditkarte 
samt PIN-Code in der Geldbörse auf-
bewahrt und verliert. Der Finder kann 
das Geld dann nach Lust und Laune 
ausgeben.

	� Gelegentlich wird nach dem Bezahlen 
schlichtweg eine andere Karte zurück 
gegeben. Bis der Austausch bemerkt 
wird, ist das Konto vermutlich schon 
leer geräumt.

	� Für die nächste Betrugsmethode 
müssen die Ganoven die echte Kre-
ditkarte nicht ein einziges Mal in der 
Hand gehabt haben. Denn Name und 
die Kreditkarten-Nummer erscheinen 
auf den Durchschlägen vieler Rech-
nungsbelege. Für fahrlässige Kredit-
kartenbesitzer sind solche Abrech-
nungen nur ein lästiges Stück Papier, 
das sofort in den Müll wandert. Und 
genau dort suchen die Gauner, um 
die aufgefundenen Daten beispiels-
weise im Internet illegal zu verwerten.

	� Kreditkarteninhaber sollten immer be-
sonders vorsichtig sein, wenn sie im 
Internet einkaufen und ihre Kreditkar-
tendaten nur auf vertrauenswürdigen 
Websites verwenden.

Dennoch ist die Nutzung 
von EC-Karten bedeutend 
riskanter

Für den Nutzer einer EC-Karte ist de-
ren Einsatz im Vergleich zu einer Kre-
ditkarte jedoch wesentlich riskanter. 
Seit dem 1. November 2009 sehen die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für den Einsatz von EC-Karten eine 
bedeutend höhere Haftung vor, wenn 
solch eine Karte verloren geht.

Derartiges gilt nicht für Kreditkar-
ten wie die PressCreditCard, wenn sie 
versehentlich in falsche Hände gerät. Im 
Gegenteil: nicht autorisierte Zahlungen 
werden dem Konto unverzüglich und 
rückwirkend wieder gutgeschrieben. 
Denn das Zahlungsmittel soll Journalis-
ten bei ihrer Berufsausübung unterstüt-
zen und nicht behindern.�

PressCreditCard jetzt einzige  
Berufskreditkarte für Journalisten

Seit sechs Jahren konnten  
die Mitglieder des DPV die  
sogenannte Journalistencard  
beantragen. Damit ist jetzt 
Schluss. Diese durch die 
Ing-DiBa herausgegebene und 
von einer anderen Organisation 
initiierte Visa-Karte wurde  
eingestellt.
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Mit der PressCreditCard sicher im 
Internet einkaufen
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W ir müssen Abnehmer für un-
sere journalistischen Schöp-

fungen finden und müssen uns selbst 
vermarkten. Das Seminar ist auf die 
häufigsten Fragen ausgerichtet und 
orientiert sich in einem Mix aus Einzel- 
und Gruppenarbeit sowie Diskussion 
an praxisnahen Beispielen:
	� Selbstsicheres Auftreten und  

Präsentieren

	� Aktuelle Marktsituation und  
Marktnischen definieren

	� Sich selbst professionell  
vermarkten

	� Klarheit über eigene Werte und 
Ziele

	� Den eigenen Marktwert erkennen
	� Kreativtechniken für den Berufs-

alltag
	� Netzwerke und Kontakte effektiv 

nutzen
	� Seinen eigenen Platz im Medien-

markt finden und etablieren
	� Leitfaden und erfolgreiche 

Konzepte entwickeln
	� Unterstützung durch die Berufs

verbände

Wie können wir erfolgreicher werden? 
Wie können sich etablierte Journalis-
ten in der Marktsituation behaupten? 
Und wie gelingt es Berufsanfängern 
oder Quereinsteigern, sich als freie 
Journalisten unter schwierigen Bedin-
gungen durchzusetzen? Das Erfolgs-

seminar hilft bei den Antworten auf 
diese Fragen.

Ein wichtiger Lösungs-
ansatz: das persönliche 
Profil schärfen

Um das individuelle Profil zu definie-
ren und die eigenen Marktchancen zu 
steigern, bietet das Seminar „Erfolg-
reich als Journalist“ Hilfe zur Selbst-
hilfe. Es vermittelt Journalisten Metho-
denkompetenz zur Entwicklung eines 
persönlichen Profils, um dazu beizu-
tragen, die Berufschancen zu steigern. 
Das Ziel ist die Vermittlung effekti-
ver Lösungsansätze zur erfolgreichen 
Selbstvermarktung der journalistischen  
Tätigkeit.

Im Austausch mit erfahrenen Re-
ferenten und Dozenten aus der Praxis 
erfahren Sie mehr über Selbstpräsen-
tation und Kontaktpflege, über Rechte 
und Pflichten eines freien Journalis-
ten, die steuerlichen Herausforderun-

Das nächste Erfolgsseminar für Journalisten:
Bitte den 12.– 13. November vormerken

Intensiv recherchieren, erfolg-
reich texten, wirkungsvoll foto-
grafieren: als Journalisten  
müssen wir unser Grundwerk-
zeug verstehen, um Chancen am 
Medienmarkt zu haben. Um  
daran aber auch langfristig  
erfolgreich und lustvoll teilzu-
nehmen, müssen wir uns mit  
den Grundregeln des Geschäfts 
auskennen.

Alexander Lutzius Mirjam Büttner Dipl.-Kffr. Gabriele Krink Dagmar Rissler

Text, Bild und Ton brauchen Abnehmer

Ihr Dozententeam
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PR-Mitarbeiterin im Printbereich so-
wie Organisation und Pressearbeit von 
internationalen Sportevents mit TV-
Übertragung und VIP-Betreuung.

Die Ziele und Interessen 
von Journalisten stärken

„Ich freue mich sehr, dass ich nun 
hauptberuflich für das Journalisten-
zentrum Deutschland tätig sein kann. 
Gemeinsame Ziele von Journalis-
ten und Medienschaffenden werden 
durch die starke Interessenvertretung 
der Verbände gefördert und geschützt, 
welche ich mit meiner Arbeit unterstüt-
zen möchte“ sagte Kerstin Nyst zum 
Start ihrer Tätigkeit.

Neben ihrer Tätigkeit als Presse-
sprecherin beim Journalistenzentrum 
Deutschland ist Frau Nyst Chefredak-
teurin des JournalistenBlatt und An-
sprechpartnerin für Kollegen, die sich 
mit dem Medienjournalismus beschäf-
tigen. Besonderes Augenmerk wird sie 
hier auf die Gewinnung von redaktionel-

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land freut sich, mit Kerstin Nyst 

eine neue Mitarbeiterin für die Pres-
searbeit der Berufsverbände DPV und 
bdfj gewonnen zu haben. Frau Nyst 
wird die regelmäßigen Publikationen 
der Verbände erstellen und sich um 
den offiziellen Informationsdienst der 
Verbände kümmern, welcher in regel-
mäßigen Abständen per E-Mail an die 
Medienvertreter im In- und Ausland 
versendet und über den Internet-Auf-
tritt der Verbände ins Netz gestellt wird. 
Weitere, unregelmäßige Verbandspub-
likationen wie Broschüren und Schrif-
tenreihen werden redaktionell von ihr 
begleitet.

Kerstin Nyst, Jahrgang 1967, Jour-
nalistin, verfügt über langjährige Er-
fahrung in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie über gute Kontakte 
im Medienbereich. Stationen ihrer Tä-
tigkeit waren u. a. Produktmanagerin 
im Bereich Ton- und Bildträger, Redak-
teurin und Chefin vom Dienst im Fern-
sehbereich, Pressesprecherin und 

lem Zuwachs aus den Reihen der Mit-
glieder legen, die mit eigenen Themen 
aus dem Medienjournalismus das Jour-
nalistenBlatt bereichern. Wenn auch 
Sie Themen oder Fotos haben, wel-
che sich mit dem Medienjournalismus 
beschäftigen, wenden Sie sich gerne  
direkt an Kerstin Nyst (telefonisch un-
ter 040/870 6000 oder per E-Mail an 
k.nyst@journalistenverbaende.de).�

Kerstin Nyst ist neue Pressesprecherin  
für die Berufsverbände DPV und bdfj

Das Journalistenzentrum Deutschland stellt vor: 

Wir machen Ihnen die 
Teilnahme leicht

Melden Sie sich ab sofort unter www.
dpv.org an (gilt auch für bdfj-Mitglieder) 
und sichern sich bis 22. Oktober den 
Frühbucherrabatt. Achtung: die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Nach der An-
meldung bekommen Sie eine schriftli-
che Bestätigung, einen Anfahrtsplan 
und einen Fragebogen zu Wünschen 
und Vorstellungen zum Seminar.

Die Seminargebühr beträgt EUR 
98,-- für Mitglieder der Berufsver-
bände (Frühbucherrabatt bis 22.10.10, 
danach EUR 118,--) und EUR 116,-- 
für Nichtmitglieder (Frühbucherra-
batt bis 22.10.10, danach EUR 136,--). 
Snacks und Getränke inklusive. Das 
Seminar wird durch das Journalisten-

gen und Nützliches zur optimalen The-
menausbeute.

Das Seminar findet am 12.11.10 
(Freitag) und am 13.11.10 (Samstag) 
in Hamburg statt. Es wird von dem 
Dipl.-Psychologen und Personalcoach  
Alexander Lutzius (www.personality 
training.de) moderiert. Alexander Lut-
zius ist auf die Medienwelt speziali-
siert. Am zweiten Seminartag stel-
len Ihnen Mirjam Büttner (Medienbüro 
Hamburg, freie Journalistin), Gabriele 
Krink (Steuerberaterin mit Spezialge-
biet Freie Berufe) und Dagmar Rissler 
(Enigma Gründungszentrum, Existenz-
gründungsspezialistin) ihr Fachwissen 
zur Verfügung. Die drei Experten des 
Journalistenzentrum Deutschland ste-
hen Ihnen außerdem zur Beantwortung 
individueller Fragen zur Verfügung.

zentrum Deutschland gefördert. Über 
die Bundesgeschäftsstelle oder im In-
ternet steht eine Liste mit Hotels in der 
näheren Umgebung zur Verfügung.

Teilnehmende Journalisten erhal-
ten ein Zertifikat über die Fortbildungs-
teilnahme.

Zu guter Letzt sei noch erwähnt, 
dass schon der Veranstaltungsort sel-
ber eine Reise wert ist. Das Seminar 
findet wie im letzten Jahr im Salon des 
Museumsschiffs Cap San Diego (www.
capsandiego.de) statt. Die maritime 
Umgebung bietet Raum für kreative 
Ideen und Konzepte. Bei rechtzeitiger 
Buchung kann in einer der original er-
haltenen Einzel- oder Doppelkabinen 
sogar an Bord übernachtet werden.�



August 2010
ARY Media in Deutschland

Auf Einladung des Journalisten-
zentrum Deutschland kommen der Di-
rektor und der CEO von ARY Media 
in die Bundesrepublik. Sie besuchen 
die Bundesgeschäftsstelle und wei-
tere Medieneinrichtungen. Es werden 
Kooperationsprojekte besprochen und 
vereinbart. Eine gemeinsame Stipp-
visite beim ZDF in Mainz rundet den 
Termin ab. ARY Media ist die größte 
Privatmedienanstalt in Pakistan mit 
weiteren Büros u. a. in den USA und 
Großbritannien.

Juli 2010
Studie „Journalisten mit  
Migrationshintergrund“

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land beteiligt sich an der wissen-
schaftlichen Studie „Journalisten mit 
Migrationshintergrund“, welche Infor-
mationen über entsprechende Me-
dienmacher und ihre Berufswege, ihr 
Selbstverständnis und ihre Arbeitssi-
tuation schaffen soll. Die Ergebnisse 
lassen berufspolitisch und auch für je-
den einzelnen Journalisten Erkennt-
nisse erwarten, auf deren Grundlage 
über die Situation von Journalisten mit 
Migrationshintergrund in Deutschland 
intensiver diskutiert werden kann. Die 
Daten dienen Vergleichen mit der ak-
tuellen deutschen und internationalen 
Forschung über Migration, Integration 
und Medien. Die Arbeit wird durch die 
Universität Eichstätt-Ingolstadt in Ab-
sprache mit dem Verein Neue deut-
sche Medienmacher durchgeführt.

Juli 2010
German-European Institute  
of Journalism

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land initiiert die Gründung des Ger-
man-European Institute of Journalism. 
Die gemeinnützige Lehreinrichtung 
wird die berufliche Bildung von Jour-
nalisten in verschiedenen Regionen 
fördern und dient auch der Durchfüh-

rung wissenschaftlicher Veranstaltun-
gen und Forschungsvorhaben.

Juni 2010
Veröffentlichung in „der freie beruf“

Das Journalistenzentrum Deutsch-
land veröffentlicht in der Zeitschrift 
„der freie beruf“ den Artikel „Die Be-
deutung der Pressefreiheit für unsere 
Demokratie“. Das Organ des Bundes-
verbandes der Freien Berufe (BFB), 
dessen langjähriges Mitglied der DPV 
ist, erscheint unter seinem heutigen 
Titel seit 1973. Der Dachverband der 
Spitzenorganisationen von Freien Be-
rufen vertritt in Deutschland die ge-
meinsamen Interessen von über einer 
Million Freiberufler mit über 3 Millio-
nen Angestellten, darunter 125 Tau-
send Auszubildenden. Der Leser er-
fährt, mit welchen Projekten sich 
Kammern und Verbände auseinander-
setzen. Sie erfahren außerdem mehr 
zu aktuellen Gesetzesvorhaben, wel-
che Freiberufler wie auch Verbraucher 
berühren. Über das Magazin „der freie 
beruf“ findet ein enger Dialog mit Poli-
tik und Wirtschaft statt.

Mai 2010
Pressereise Südasien

Nach erfolgreicher Mitgliederbe-
fragung und gut besuchtem Informa-
tionstag begeben sich Vertreter des 
Journalistenzentrum Deutschland zu-
sammen mit Kollegen von ARD, N-TV, 
SZ, tv.berlin, Die Welt und DPA auf 
eine Recherche-Tour nach Pakistan. 
Journalisten soll die Möglichkeit ge-
geben werden, diese hochbrisante 
und faszinierende Region im aktuellen 
Blickfeld der Weltpolitik zu ergründen. 
Zwecks Erschließung eigener Quel-
len vor Ort finden Pressetermine mit 
hochrangigen Persönlichkeiten, Be-
suche bei interessanten Institutionen 
und Schauplätzen, Zusammenkünfte 
mit offiziellen Regierungsvertretern, 
örtlichen Medienmachern und der lo-
kalen Bevölkerung statt. Die nächste 
von DPV und bdfj organisierte Presse-

reise wird im Oktober des Jahres statt-
finden.

April 2010
Offener Brief zur Vorratsdaten
speicherung

Die Verbände des Journalisten-
zentrum Deutschland beteiligten sich 
an der Unterzeichnung des offenen 
Briefes an Bundesjustizministerin Leut-
heusser-Schnarrenberger gegen die 
Wiedereinführung der Vorratsdaten-
speicherung von Telekommunikations-
daten. Die Vorratsdatenspeicherung 
untergräbt den Schutz journalistischer 
Quellen und beschädigt die Presse
freiheit. 

März 2010
Welttag gegen Internetzensur

Die Verbände des Journalisten-
zentrum Deutschland unterstützen 
den Welttag gegen Internetzensur. 
Der Tag wird von der Organisation Re-
porter ohne Grenzen initiiert, um auf 
die weltweit zunehmende Internetzen-
sur und Repressionen gegen Blog-
ger und Internetnutzer aufmerksam zu 
machen. Der DPV ist aktiver Förderer 
von Reporter ohne Grenzen.

Die aktuellen Hinweise zum Enga-
gement des Journalistenzentrum 
Deutschland finden Sie auf den 
Internetauftritten der Journalisten-
verbände.

Engagement – RückBLENDE
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